
 

Erstellt durch Peter Schwarzwälder Funktion Externe QM-Assistenz Datum 2025-12-08 

Geprüft durch Michael Grabs Funktion Qualitätsmanagementbeauftragter Datum 2025-12-08 

Freigegeben durch Jörn Niemann Funktion Geschäftsführer Datum 2025-12-08 

Revision 1.0.0 Ersetzt die Revision Neuerstellung Gültig bis Dauerhaft 
 

Perfluoroktansäure 
(PFOA), EU-Verordnung 
2019/1021, REACH EU-
Verordnung (Anhang 
XVII, Eintrag 68) 
Stellungnahme zur PFOA, EU-Verordnung und REACH 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Perfluoroktansäuren (PFOA) wurden vor 2004 z.B. bei der Herstellung von 
Teflon eingesetzt. Ferner fanden sich diese Substanzen in 
Trennungsmitteln oder Kunststoffen.  

Die Lieferanten von Folien und Metallen (Schmier-/Trennmittel) der 
NIE·MET-Gruppe unterliegen der EU-Verordnung 2019/1021, REACH 
EU-Verordnung (Anhang XVII, Eintrag 68) und müssen sicherstellen, dass 
sie Perfluoroktansäure (PFOA), ihre Salze und PFOA-verwandte 
Verbindungen nicht nutzen.  

Im Fall von Importen aus dem außereuropäischen Ausland verpflichten 
wir unsere Lieferanten zum Verbot des Einsatzes von Stoffen gem. der 
EU-Verordnung 2019/1021.  
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Die bei der NIE·MET-Gruppe als PFOA-haltig in Frage kommenden 
Schmier- und Trennmittel sowie Verpackungen stammen aus 
europäischer Produktion. Dabei ist davon auszugehen, dass die 
gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre NIE·MET-Gruppe 


